
1.2Bäume 10 bis 20 m Wuchshöhe (2. Ordnung)

3.2Sträucher (kleine Gruppen)
Heckenpflanzungen sind mit leichten Sträuchern (Höhe mind. 60-80 cm) mit mind. 2 Stück pro m 
Länge vorzunehmen.

3.3Stauden

In großen Gruppen/ flächig:

3.4 Gräser

3.5 Zwiebelgewächse

3 Auswahlliste C - Intensive und extensive Dachbegrünung 

3.1Großsträucher (einzeln) keine Hoch- und Halbstämme

2 Auswahlliste B - Sträucher und Hecken

2.1Sträucher und freiwachsende Hecken
Strauchpflanzungen sind mit leichten Sträuchern (Höhe mind. 80-100 cm) vorzunehmen. Flächenhafte 
Pflanzungen erfolgen mit mind. 1 Stück pro 3 qm, linienförmige Anpflanzungen (freiwachsende 
Hecken) mit mind. 1 Stück pro 1,50 m Länge.

1.3Bäume unter 10 m Wuchshöhe (3. Ordnung)

2.2Geschnittene Hecken
Heckenpflanzungen sind mit leichten Sträuchern (Höhe mind. 60-80 cm) mit mind. 2 Stück pro m 
Länge vorzunehmen.

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und 
Baunutzungsverordnung (BauNVO))

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 4 und Abs. 5 BauNVO)
Allgemeine Wohngebiete (WA)

1.1Zulässig sind:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienende Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende
Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- Anlagen für Ladestationen für E-Mobilität.

1.2Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- die der Versorgung des Gebiets dienende Läden bis max. 400qm Verkaufsfläche,
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen und
- Anlagen für sportliche Zwecke.

1.3Nicht zulässig sind:
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18, 19 und 20 
BauNVO)

2.1Grundflächenzahl (GRZ), Grundfläche (GR)
Die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl (GRZ)/Grundfläche (GR) ist der Nutzungsschablone in der 
Planzeichnung zu entnehmen. Flächen von Terrassen, Balkonen, Lichtschächten u.ä. sind in die 
zulässige GRZ mit einzurechnen.

2.2Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ II), Grundfläche (GR) 
Baugebiete WA 1 und WA 3
Eine Überschreitung der zulässigen, festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) durch die Grundflächen von 
Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist bis 
zu einer Grundflächenzahl von 0,6 zulässig. 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch bauliche Anlagen unterhalb der Geländeober- 
fläche (Tiefgarage) ist bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 zulässig. Werden Tiefgaragen 
vorgesehen, so ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch Garagen, Carports, Stell- 
plätze mit ihren Zufahrten und bodenversiegelnde Nebenanlagen in den Bereichen, die nicht unterbaut 
sind, nur ausnahmsweise zulässig.
Flächen von Tiefgaragenrampen und deren Überdeckelung sind als Teil der baulichen Anlage unterhalb 
der Geländeoberfläche in die GRZ II mit einzurechnen.
Flächen von notwendigen Feuerwehraufstellflächen sind nicht in die GRZ II einzurechnen, wenn sie mit 
wasserdurchlässigen Belägen ausgebildet sind. 
Die gemäß Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Pflanzgeboten (teilbegrünte Plätze) sind nicht in 
die GRZ II einzurechnen.

Baugebiet WA 2 
Für Reihenmittelhausgrundstücke ist eine Überschreitung der zulässigen, festgesetzten Grundfläche 
(GR) durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO bis zu einer GR von 110 qm zulässig.
Für Reihenendhausgrundstücke ist eine Überschreitung der zulässigen, festgesetzten Grundfläche (GR) 
durch die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer GR von 135 qm zulässig.  

2.3Geschossflächenzahl (GFZ)/Geschossfläche (GF)
Die festgesetzte zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)/Geschossfläche (GF) ist der Nutzungsschablone 
in der Planzeichnung zu entnehmen. Die GFZ/GF ist ausschließlich in den Vollgeschossen zu ermitteln. 

2.4Zahl der Vollgeschosse, Staffelgeschoss
Die festgesetzte zulässige Zahl der Vollgeschosse ist dem zeichnerischen Eintrag in der Planzeichnung 
zu entnehmen.
Baugebiete WA 1 und WA 3
Staffelgeschosse sind allgemein zulässig. Es ist nur ein oberstes Geschoss als Staffelgeschoss zulässig.
Baugebiet WA 2
Staffelgeschosse sind unzulässig.

2.5Höhe baulicher Anlagen
Unterer Höhenbezugspunkt für die festgesetzte maximale und minimale Gebäudehöhe ist die Höhe von 
124,00 m üNHN.
Die maximale Gebäudehöhe (oberer Höhenbezugspunkt) wird gemessen zwischen der Oberkante der 
Attika bzw. dem Schnittpunkt der verlängerten Außenwand mit der Oberkante Dachhaut über dem 
obersten Geschoss und dem festgesetzten unteren Höhenbezugspunkt.
Die festgesetzte zulässige maximale bzw. minimale Gebäudehöhe ist dem zeichnerischen Eintrag in 
der Planzeichnung zu entnehmen. 
Die festgesetzte Gebäudehöhe darf durch Anlagen zur Nutzung der Solarenergie um maximal 1,0 m 
überschritten werden. Notwendige Aufzugsüberfahrten und Dachaufbauten dürfen die festgesetzte 
max. Gebäudehöhe ausnahmsweise um 3,0 m überschreiten. 
Überschreitungen der Gebäudehöhe durch technische Aufbauten müssen allseitig mindestens einen 
Abstand entsprechend der Höhe des Aufbaus zur darunterliegenden Gebäudeaußenwand aufweisen.
Für Nebenanlagen und Garagen ist eine maximale Gebäudehöhe von 3,50 m zulässig.

3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)
Baugebiet WA 1 
Zulässig ist die offene Bauweise. Entlang der Liebigstraße ist außerhalb der überbaubaren Fläche eine 
Verbindung der viergeschossigen Gebäude durch eine Lärmschutzvorrichtung gemäß Festsetzung 
Ziffer 11.1 zulässig.
Baugebiet WA 2 
Zulässig ist die offene Bauweise. Es sind nur Hausgruppen zulässig.
Baugebiet WA 3
Zulässig ist die abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise: das Gebäude darf eine Länge 
von maximal 65,0 m nicht überschreiten.

4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt.

4.1 Baugrenzen
Vordächer, Balkone und Loggien dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise bis zu einer Tiefe von 2,0 m 
überschreiten.
Terrassen sind nur innerhalb der gemäß Planzeichnung für Terrassen, festgesetzten Flächen sowie 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
Terrassen müssen an das Hauptgebäude angeschlossen sein. 
Baugebiet WA 1
Die Errichtung einer Lärmschutzvorrichtung ist auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

5 Flächen für Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen sowie Gemeinschaftsgaragen (§ 23 
Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

5.1 Stellplätze (St)
Oberirdische Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie innerhalb der 
gemäß Planzeichnung für Stellplätze festgesetzten Flächen zulässig. Zufahrten sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und den festgesetzten Flächen zulässig.

5.2 Garagen (Ga)
Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der gemäß 
Planzeichnung für Garagen festgesetzten Flächen zulässig. Zufahrten sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und den festgesetzten Flächen zulässig.

5.3 Tiefgaragen und Gemeinschaftsgaragen (Gga)
Tiefgaragen sowie deren Zu- und Abfahrten sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks- 
flächen zulässig.
Baugebiet WA 1
Zu- und Abfahrten für Tiefgaragen und Gemeinschaftsgaragen sind nur innerhalb der zeichnerisch 
festgesetzten Bereiche zulässig.

6 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m § 23 BauNVO)
Baugebiete WA 1 bis WA 3
Gartenhütten sind allgemein nicht zulässig.
Baugebiete WA 1 und WA 3
Nebenanlagen - ausgenommen Briefkästen, offene und überdachte Fahrradabstellplätze und 
Spielgeräte sowie temporäre Standflächen für Müll-/Abfallbehältnisse - sind außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie der zeichnerisch festgesetzten Flächen für Garagen nicht 
zulässig.
Baugebiete WA 2
Nebenanlagen - ausgenommen Briefkästen, offene und überdachte Fahrradabstellplätze und 
Spielgeräte sowie Standplätze für Müll-/Abfallbehältnisse - sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie der zeichnerisch festgesetzten Flächen für Garagen nicht zulässig.

7 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

7.1 Straßenverkehrsflächen
Die festgesetzten Verkehrsflächen sind der Planzeichnung zu entnehmen.

7.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „P+R“
Die festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „P+R“ (Park-and-Ride) ist der 
Planzeichnung zu entnehmen.

8 Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 - 14 BauGB)
Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

9.1Insektenfreundliche Beleuchtung
Es sind nur Insekten schonende Außenbeleuchtungen - Beleuchtung von öffentlichen Straßen und 
Wegen sowie die private Außenbeleuchtung - mit einem UV-armen Lichtspektrum (z.B. 
Natriumdampf-Hochdrucklampen, LED-Leuchtmittel mit max. 3.000 Kelvin Farbtemperatur und in 
Form einer geschlossenen Konstruktion) sowie mit Mindestschutzart IP 43 zu verwenden. Die 
Ausleuchtung soll durch Abschirmungen/Blenden in den unteren Halbraum in einem Strahlungswinkel 
bis 70 Grad erfolgen.

9.2Oberflächenbefestigung 
Soweit keine Gefährdung von Boden oder Grundwasser zu erwarten ist, sind Wege, Zufahrten und 
sonstige befestigte Grundstücksfreiflächen mit wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. 
Auf eine wasserdurchlässige Befestigung kann verzichtet werden, wenn die Versickerung in den 
Seitenflächen gewährleistet werden kann. Die Festsetzung gilt nicht für Zufahrten von Tiefgaragen. 

9.3Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

9.3.1 Herstellung von Nistangeboten für Gebäudebrüter
Baugebiete WA 1 und WA 3
An den Außenfassaden der Gebäude sind in WA 1 und WA 3 mind. ein Nistkasten je Gebäude für 
Gebäudebrüter (Mauersegler, Mehlschwalben oder Haussperlinge) zu installieren. Die Kästen sind 
fach- und sachgerecht anzubringen, so dass eine Brutplatznutzung begünstigt wird. 

9.3.2 Herstellung von Fledermaussommerquartieren
Baugebiete WA 1 und WA 3
An den Außenfassaden der Gebäude sind in WA 1 und WA 3 mind. ein Fledermauskasten je Gebäude 
zu installieren. Die Kästen sind fach- und sachgerecht anzubringen, so dass eine Besiedlung durch 
Fledermäuse begünstigt wird. 

9.3.3 Vermeidung von Vogelschlag
Zur Vermeidung von Vogelschlag sind ungegliederte Glasflächen und -fassaden, mit einer Größe von 
mehr als 3 qm sowie transparente Brüstungen und Lärmschutzverglasungen mit geeigneten, für Vögel 
sichtbare Oberflächen auszuführen. Hierzu zählen u.a. reflexionsarme Gläser mit einem Reflexionsgrad 
von höchstens 15 Prozent, Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder 
strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste, vorgelagerte 
Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegrünungen oder Rahmenkonstruktionen. Durchsichtige 
Übereckverglasungen sind zu vermeiden.

10 Flächen mit Gehrechten (GR) (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Auf den in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen wird ein Gehrecht (für Fußgänger und 
Fahrradfahrer) zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt.

11 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Verkehrslärm-Lärmschutzvorrichtung 

11.1 Entlang des mit „L1“ gekennzeichneten Bereiches ist eine bauliche Anlage mit einer Mindesthöhe 
von 14,15m (bezogen auf den gemäß Ziffer 2.5 festgesetzten Höhenbezugspunkt) zu errichten. Die 
Lärmschutzeinrichtung darf eine Schalldämmung von DLR= 25 dB nicht unterschreiten. Die Lärm- 
schutzeinrichtung kann auch Bestandteil von Gebäuden sein.
Entlang des mit „L2“ gekennzeichneten Bereiches ist eine bauliche Anlage mit einer Mindesthöhe von 
15,30m (bezogen auf den gemäß Ziffer 2.5 festgesetzten Höhenbezugspunkt) zu errichten. Die 
Lärmschutzeinrichtung darf eine Schalldämmung von DLR= 25 dB nicht unterschreiten. Die 
Lärmschutzeinrichtung kann auch Bestandteil von Gebäuden sein.

11.2 Gebäude östlich der Lärmschutzeinrichtung dürfen erst nach schalltechnischer Wirksamkeit der 
Lärmschutzeinrichtung bezugsfertig gestellt werden. Die schalltechnische Wirksamkeit der Lärm- 
schutzeinrichtung ist gegeben, wenn sie auf der gesamten Länge die festgesetzte Mindesthöhe erreicht 
und eine Schalldämmung von DLR= 25 dB nicht unterschritten wird.

Objektbezogene (passive) Schallschutzmaßnahmen, Grundrissorientierung

11.3(A) An Fassaden mit Beurteilungspegeln der Straßen- und Schienenverkehrslärmimmissionen 
über 59dB(A) nachts (22:00Uhr bis 06:00Uhr) sind Fenster von Räumen, die überwiegend zum 
Schlafen genutzt werden können, nicht zulässig. Betroffene Fassadenabschnitte sind in den Plan- 
darstellungen unter Festsetzung 11.12 mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichnet. Grundrisse sind so zu 
orientieren, dass mindestens ein Fenster an einer Seite ohne ausgewiesene Überschreitungen der 
Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (49dB(A)) bzw. an einer leiseren Seite vorgesehen 
werden kann. 
Schutzbedürftige Räume sind:
 Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen;
 Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten;
 Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen;
 Büroräume und 
 Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume.

11.4(B) An Fassaden mit Beurteilungspegeln der Straßen- und Schienenverkehrslärmimmissionen 
über 64dB(A) tagsüber (06:00Uhr bis 22:00Uhr) sind Fenster von schutzbedürftigen Räumen nicht 
zulässig. Betroffene Fassadenabschnitte sind in den Plandarstellungen unter Festsetzung 11.12 mit 
dem Buchstaben „B“ gekennzeichnet. Grundrisse sind so zu orientieren, dass mindestens ein Fenster 
an einer Seite ohne ausgewiesene Überschreitungen der Grenzwerte der Verkehrslärmschutz- 
verordnung (59dB(A)) bzw. an einer leiseren Seite vorgesehen werden kann. Schutzbedürftige Räume 
siehe Festsetzung 11.3.

11.5 Von den Festsetzungen unter 11.3. kann abgewichen werden, wenn durch geeignete bauliche 
Maßnahmen (Abschirmungen) sichergestellt wird, dass sich vor dem Fenster eines Aufenthaltsraumes 
ein Beurteilungspegel der Lärmimmissionen aus dem Straßen- und Schienenverkehr von maximal 
Lr=49dB(A) ergibt.

11.6 Von den Festsetzungen unter 11.4 kann abgewichen werden, wenn durch geeignete bauliche 
Maßnahmen (Abschirmungen) sichergestellt wird, dass sich vor dem Fenster eines Aufenthaltsraumes 
ein Beurteilungspegel der Lärmimmissionen aus dem Straßen- und Schienenverkehr von maximal 
Lr=59dB(A) ergibt.

11.7 Soweit die Orientierung der Fenster von schutzbedürftigen Räumen (schutzbedürftige Räume 
siehe Festsetzung 11.3) zur leiseren Gebäudeseite auch durch die Ausschöpfung aller planerischen 
Möglichkeiten nicht realisierbar ist, ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen, z.B. 
Schallschutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Lüftungsanlagen, Schallschutz- 
vorbauten oder Doppelfassaden, sicherzustellen, dass insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht 
wird, die sicherstellt, dass bei gewährleisteter Belüftbarkeit in schutzbedürftigen Räumen die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden können (z. B. Schlaf- und Kinderzimmer) ein Innenraum- 
pegel von Lp,in=30 dB(A) während der Nachtzeit bzw. in allen weiteren schutzbedürftigen Räumen ein 
Innenraumpegel von Lp,in=35dB(A) während der Tagzeit nicht überschritten wird. Durch geeignete 
bauliche Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Schallschutzvorbauten nicht als Aufenthaltsräume im 
Sinne der HBO genutzt werden können. Der Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm hat 
entsprechend der DIN 4109-1:2018-01 zu erfolgen.

11.8(C) Für alle Räume die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können und bei denen nachts 
an keinem Fenster ein Außenpegel von 49 dB(A) unterschritten wird, sind geeignete bauliche 
Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass ein Innenpegel von Lp,in=30dB(A) nicht überschritten 
wird (z.B. fensterunabhängige schallgedämmte automatische Belüftungsführungen/ -systeme/ 
-anlagen, Kastenfensterkonstruktionen mit Schallabsorbern und Öffnungsbeschränkung). Betroffene
Fassadenabschnitte sind in den Plandarstellungen unter Festsetzung 11.12 mit dem Buchstaben „C“
gekennzeichnet.

11.9(D) Für alle schutzbedürftigen Räume (schutzbedürftige Räume siehe Festsetzung 11.3) bei 
denen tags (06:00Uhr bis 22:00Uhr) an keinem Fenster ein Außenpegel von 59dB(A) unterschritten 
wird, sind geeignete bauliche Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass ein Innenpegel von 
Lp,in=35dB(A) nicht überschritten wird (z.B. fensterunabhängige schallgedämmte automatische 
Belüftungsführungen/-systeme/-anlagen, Kastenfensterkonstruktionen, Kastenfensterkonstruktionen 
mit Schallabsorbern und Öffnungsbeschränkung). Betroffene Fassadenabschnitte sind in den Plan- 
darstellungen unter Festsetzung 11.12 mit dem Buchstaben „D“ gekennzeichnet.

11.10 Die Raumbe- und entlüftung muss so dimensioniert sein, dass bei vollständig geschlossenem 
Fenster die Nennlüftung (notwendige Lüftung zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen 
sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer (Normalbetrieb)) gewährleistet ist.

11.11 Außenwohnbereiche an Gebäuden (z. B. Terrassen, Balkone) sind so abzuschirmen, dass der 
Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen aus Straßen- und Schienenverkehr einen 
Beurteilungspegel von Lr=59dB(A) tagsüber (06:00Uhr bis 22:00 Uhr) nicht überschreitet. Bezugshöhe 
ist dabei H=1,6 m über Oberkante Fertigfußboden des jeweiligen Geschoßes.

Maßgebliche Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche, Berechnungsgrundlagen

11.12 In den Plandarstellungen (Festsetzungen Teil I, Abschnitt "Maßgebliche Außenlärmpegel, 
Lärmpegelbereiche, Berechnungsgrundlagen") sind die erforderlichen objektbezogenen Festsetzungen 
zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen entsprechend der Festsetzungen 11.3, 11.4, 11.8 und 11.9 
für die jeweiligen Baufelder abschnitts- und geschoßweise ausgewiesen. Die Zuordnung erfolgt dabei 
über die im Plan ausgewiesenen Buchstaben A bis D.

12 Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

12.1 Begrünung der Grundstücksfreiflächen
Die nicht überbaubaren bzw. nicht gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO nutzbaren Grundstücksflächen sind als 
gärtnerisch gepflegte Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. In den einzelnen Bau- 
gebieten ist folgender Mindestgrünflächenanteil herzustellen:
- in WA 1 40 %
- in WA 2 30 % auf Reihenmittelhausgrundstücken,

40 % auf Reihenendhausgrundstücken
- in WA 3 40 %
Im Bereich von Grundstücken ohne Tiefgaragen müssen die zu begrünenden Flächen Bodenanschluss
besitzen. Im Bereich von Grundstücken mit Tiefgaragen kann der Grünflächenanteil auch in Form
intensiver Dachbegrünung gemäß Festsetzung Nr. 12.6 nachgewiesen werden.
Es sind mindestens 20 % der zu begrünenden Grundstücksfreifläche mit Gehölzen zu bepflanzen. Es
sind mindestens je 3,0 qm Gehölzfläche 1 Strauch zu pflanzen. Außerdem sind Solitärgehölze wie folgt
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten:
- in WA 1 mind. 12 standortgerechte Laubbäume 2. Ordnung bzw. über Tiefgaragen 3. Ordnung nach
Pflanzempfehlungsliste A
- in WA 2 je Reihenhausgrundstück mind. ein Laubbaum 3. Ordnung nach Pflanzempfehlungsliste A
- in WA 3 mind. 6 standortgerechte Laubbäume 2. Ordnung bzw. über Tiefgaragen 3. Ordnung nach
Pflanzempfehlungsliste A
Bäume müssen bei Pflanzung einen Mindeststammumfang STU von 14-16 cm aufweisen. Der
durchwurzelbare Raum muss pro Baum mind. 12 cbm umfassen. Die zu pflanzenden Sträucher
müssen mindestens 2-mal verpflanzt sein und eine Mindesthöhe von 80 - 100 cm aufweisen. Die
Gehölze sind dauerhaft zu erhalten, Abgänge sind gleichwertig zu ersetzen.

12.2 Begrünung der Vorgärten
Vorgärten sind mit Ausnahme der notwendigen Zugänge, Zufahrten, Stellplätze für Kfz, Fahrräder und 
Mülltonnen als Grünfläche gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die Entwässerung der 
versiegelten Flächen soll seitlich in die Vegetationsflächen erfolgen.

12.3 Heckenpflanzung
Bei Eingrünung der Grundstücke mit Hecken ist eine mind. 0,8 m breite, geschnittene Hecke gemäß 
Auswahlliste B herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Anstelle einer geschnittenen Hecke kann 
auch ein durchgehendes, mind. 3,0 m breites, freiwachsendes Gehölz mit Arten der Auswahlliste B 
gepflanzt werden (vgl. Kapitel E Pflanzempfehlungsliste B 2.1).

12.4 Begrünung im Bereich von Anpflanzflächen
Die zeichnerisch festgesetzten Anpflanzflächen (APF) sind gemäß den nachfolgenden Angaben 
gärtnerisch anzulegen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen:
- APF 1 und APF 4: Grünflächenanteil 50 %, Baumanzahl je 3 Stk.
- APF 2 und APF 3: Grünflächenanteil 40 %, Baumanzahl je 4 Stk.
Als Grünfläche gelten ausschließlich Vegetationsflächen (Gehölz-, Stauden-, Wiesen- oder
Rasenflächen).
Als anzupflanzende Bäume sind mind. Bäume 3. Ordnung zu verwenden. Die Bäume müssen bei
Pflanzung einen Mindeststammumfang (STU) von 14-16 cm aufweisen. Der durchwurzelbare Raum
muss pro Baum mind. 12 cbm umfassen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und Abgänge
gleichwertig zu ersetzen.
Die anzupflanzenden Bäume der APF können nicht auf die in WA 1, WA 2 und WA 3 festgesetzte
Baumanzahl angerechnet werden.

12.5 Anzupflanzende Bäume
Die zeichnerisch festgesetzten Baumanpflanzungen sind mit heimischen und standortgerechten 

Bäumen 1. Ordnung der Auswahlliste A vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Bei Anpflanzungen 
von Bäumen ist auf eine einheitliche Baumartenwahl und die Verwendung von klimaangepassten Arten 
zu achten. 
Alle anzupflanzenden Bäume müssen bei Pflanzung folgende Qualitäten aufweisen: 
- Mindeststammumfang 18-20 cm und
- mindestens dreimal verpflanzt
Abgänge sind gleichwertig zu ersetzen. Das Volumen des durchwurzelbaren Raums muss mind. 24
cbm je Baum aufweisen.
Auf einzuhaltende Mindestabstände zu den Versorgungsleitungen wird im Kapitel D hingewiesen.

12.6 Begrünung von Tiefgaragen
Nicht überbaute Tiefgaragen und unterbaute Flächen ohne sonstige bauliche Anlagen im Sinne von § 
19 Abs. 4 BauNVO sind mit einer geeigneten Vegetationssubstratschicht von im Mittel mindestens 0,60 
m für eine intensive Begrünung mit Arten der Auswahlliste C zu überdecken. Die Vegetationssubstrat- 
schicht muss eine durchgängige Mindeststärke von 0,35 m aufweisen.
Ausnahmsweise kann westlich der Lärmschutzeinrichtung L1 auch eine flächendeckende extensive 
Dachbegrünung hergestellt werden.

12.7 Dachbegrünung
Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu einer Dachneigung von 10° sind extensiv mit Arten der 
Auswahlliste C sowie sonne- und hitzeresistenten Arten (z.B. Sedum-Gras-Vegetation) zu begrünen 
und dauerhaft zu erhalten. Die Vegetationsschicht muss eine Gesamtstärke von mindestens 0,1 m 
aufweisen.Die Kombination einer Dachbegrünung mit Solar- und Photovoltaikanlagen ist zulässig. 
Von der Begrünungspflicht sind Dachterrassen im Bereich der Staffelgeschosse ausgenommen. Ebenso 
zulässig sind Aussparungen der Dachbegrünung im Bereich notwendiger Dachaufbauten wie 
Schornsteine, Lüftungsschächte und sonstiger Haustechnik, sofern der tatsächliche Begrünungsanteil 
eine Fläche von 45 % der festgesetzten GRZ I nicht unterschreitet. 
Baugebiet WA 2
In WA 2 sind die Dächer von Garagen extensiv mit Arten der Auswahlliste C sowie sonne- und 
hitzeresistenten Arten (z.B. Sedum-Gras-Vegetation) zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die 
Vegetationsschicht muss eine Gesamtstärke von mindestens 0,1 m aufweisen. 

B AUFNAHME VON AUF LANDESRECHT BERUHENDEN REGELUNGEN IN DEN 
BEBAUUNGSPLAN (§ 9 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 91 Hessische Bauordnung 
(HBO) und § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) und § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz)

1 Gestaltung der baulichen Anlagen

1.1Dach

1.1.1 Dachart
Zulässig sind flache oder flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung bis 10°. Nebengebäude und 
untergeordnete Anbauten sind ebenfalls mit Flachdächern mit einer Neigung von höchstens 5° 
auszuführen.

1.1.2 Dachaufbauten
Auf Flachdächern sind Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie nur zu-lässig, wenn sie 
mindestens einen Abstand zur nächstgelegenen Außenwand einhal-ten, der ihrer Höhe entspricht. 
Dachaufbauten auf Garagen sind unzulässig.

1.2Fassaden
Bei aneinander gebauten Gebäudeeinheiten sind einheitliche Fassadenmaterialien und -farben zu 
verwenden.

2 Standflächen für Abfallbehältnisse, Einfriedungen und Terrassentrennwände (§ 81 Abs. 1 
Nr. 3 HBO) 

2.1Standflächen für Abfallbehältnisse
Müll-/Abfallbehälter sind einzuhausen, zu begrünen oder ins Hauptgebäude zu integrieren, so dass die 
Behälter von öffentlichen Verkehrsflächen oder öffentlichen Grünflächen nicht einsehbar sind.

2.2Einfriedungen und Stützmauern
Zulässig sind offene Einfriedungen mit einer Höhe von maximal 1,5 m mit einem Bodenabstand von 
0,1 m.
Stützmauern bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m sind zulässig.

2.3Terrassentrennwände
Zur Abtrennung von an die Grundstücksgrenze gebauten Terrassen sind Trennwände und Hecken 
gemäß Pflanzempfehlungslisteliste bis zu einer Höhe von maximal 2,0 m und einer Tiefe von 3,0 m ab 
Gebäudeaußenwand, im Anschluss an die Hauptanlage, zulässig.

3 Stellplatzsatzung der Stadt Langen
Es gilt jeweils die rechtskräftige Stellplatzsatzung der Stadt Langen, sofern im Folgenden nicht 
Abweichungen festgesetzt wurden.

Baugebiet WA 1 
Ausnahmsweise darf die Zufahrtsbreite von 6,0 m durch die Zu- und Ausfahrten von Tiefgaragen und 
Gemeinschaftsgaragen überschritten werden.
Baugebiet WA 2
Zulässig ist maximal ein offener Stellplatz pro Grundstück.

4 Werbeanlagen(§ 81 Abs. 1 Nr. 7 HBO)
Werbeanlagen sind nur an der Stätte ihrer Leistung im erdgeschossigen Bereich bis zu einer Ansichts- 
fläche von 1,0 qm zulässig. 
Unzulässig sind folgende Werbeanlagen: 
- in Form von Blitzlichtern,
- im Wechsel oder in Stufen ein- und ausschaltbare Leuchten,
- als laufende Schriftbänder,
- als projizierende Lichtbilder,
- als spiegelunterlegte Schilder,
- freistehende Werbeanlagen oder Werbeanlagen auf oder über Dach sowie
- im Bereich verglaster Gebäudeteile.

5 Behandlung von Niederschlagswasser (§ 37 Abs. 4 HWG) 
Im Plangebiet ist das anfallende, nicht behandlungsbedürftige Niederschlagswasser von Dachflächen, 
privaten Verkehrsflächen und sonstigen befestigten Flächen, sofern es nicht gesammelt und verwertet 
wird und weder wasserrechtliche noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, zu versickern 
und/oder gedrosselt in die Regenwasserkanalisation abzuleiten.
Auf den Baugrundstücken sind Maßnahmen zur Abflussvermeidung bzw. Retention zu treffen. Auf den 
Grundstücken ist im Rahmen des Entwässerungsgesuches ein Spitzenabflussbeiwert nach DIN 1986 
nachzuweisen, der auf dem Grundstück im Mittel den Wert von 0,35 nicht überschreitet. Wird der 
Spitzenabflussbeiwert von 0,35 im Mittel überschritten ist für die Differenz eine Retention- oder 
Versickerungsanlage auf dem Baugrundstück vorzusehen, deren Überlauf seltener als einmal in 10 
Jahren entlastet. 

C KENNZEICHNUNG VON FLÄCHEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 5 und 6 
Baugesetzbuch (BauGB))

1 Bahnflächen
Die Bahnanlagen westlich der Liebigstraße werden nachrichtlich in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans übernommen.

2 Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet, Wasserschutzzone III der Stadtwerke 
Langen.

D HINWEISE 

1 Besondere artenschutzrechtliche Hinweise 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
geschützte Artenvorkommen nachgewiesen (v.a. Vögel und Fledermäuse). Zur Beachtung der 
artenschutzrechtlichen Belange sind folgende Untersuchungen und Maßnahmen zu beachten: 
- Grundsätzlich sollen Baumfäll- und Rodungsarbeiten nur in den Wintermonaten vom 1. Oktober bis
Ende Februar, also außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden. Vor Beginn von Baumfällarbeiten sind
Bäume mit Höhlen oder potenziellen Baumquartieren insbesondere auf das Vorkommen von
Fledermäusen hin zu untersuchen (z.B. mit Einsatz einer Höhlenkamera).
- Bei Maßnahmen zur Baufeldräumung während der Vegetationszeit vom 1. März bis 30. September ist
zu überprüfen, ob Arten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vogelarten betroffen 
sein können. 
- Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist das weitere Vorgehen mit der
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
- Unabhängig davon wird empfohlen, bei Neubaumaßnahmen künstliche Fledermausquartiere und
Nisthilfen für gebäudebrütende Vogelarten an geeigneten Stellen der Fassade oder im Dachbereich
einzubauen.

2 Versickerungsanlagen
Falls technische Versickerungsanlagen auf den Baufeldern vorgesehen werden sind diese nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen 
und eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.

3 Bodenverunreinigungen 
Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auffällig- 
keiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen 
Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungs- 
präsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, 
Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen heranzuziehen. 
Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutz- gesetz (BBodSchG) 
sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktion, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.

4 Baumschutz und Beseitigung von Bäumen
Die Vorschriften der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) sind einzuhalten.
Baumfällarbeiten dürfen gemäß § 39 BNatSchG nur in den Wintermonaten vom 1. Oktober bis Ende 
Februar, also außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden.

5 Abstand von Bäumen zu Leitungen 
Bei Gehölzpflanzungen ist ein Mindestabstand gemäß Anforderungen der jeweiligen Leitungsträger zu 
benachbarten Versorgungskabeln/-leitungen einzuhalten. Bei Unterschreitung dieses Abstands sind die 
Kabel bzw. Leitungen vor schädlichen Wurzeleinwirkungen zu schützen.

6 Schutz vor Lärmimmissionen bei stationären Geräten
Luftwärmepumpen, Klimaanlagen, Lüftungsgeräte, Mini-Blockheizkraftwerke und vergleichbare 
Anlagen sind in Abhängigkeit ihrer Schallleistung einschließlich eines Zuschlags von 6 dB(A) für Ton- 
und Informationshaltigkeit (TI-Zuschlag) so zu errichten und zu betreiben, dass die Immissions- 
richtwerte von schützenswerten Daueraufenthaltsräumen nach DIN 4109 der Nachbarbebauung in 
Misch-, allgemeinen bzw. reinen Wohngebieten einzuhalten sind (siehe „Leitfaden für die Verbesserung 
des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ vom Länderausschuss Immissionsschutz, 
28.08.2013; Tabelle 1: Erforderliche Abstände abhängig von der Baugebietsnutzung).
Eine Reduzierung des Abstandes kann zugelassen werden, wenn durch ein Gutachten der Nachweis 
erbracht werden kann, dass unter Beachtung der Vorbelastung durch die lärmemittierende Anlage 
(z.B. Luftwärmepumpe, Klimaanlage usw.) die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm im 
Einwirkungsbereich eingehalten werden können.

7 Bodenschutz
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und 
Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18 915 bzgl. des 
Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen darf der 
Mutterboden des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Der 
erforderliche Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und 
Unterboden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden 
Freiflächen ist nicht zulässig. Die DIN 18 300 'Erdarbeiten' ist zu berücksichtigen. Es dürfen nur 
Mineralien zum Einbau kommen, die nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Boden- 
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) bzw. Hessischem Altlasten- und Bodenschutzgesetz 
(HAltBodSchG) den Vorsorgewerten für Böden entsprechen. Der Einbau von Material, das diesem 
Kriterium nicht entspricht, ist rechtzeitig, vorab durch das Regierungspräsidium Darmstadt zu prüfen.

8 Grundwasserschutz
Jede Maßnahme, die das Grundwasser berühren könnte, bedarf eines wasserrechtlichen Erlaubnis- 
verfahrens (siehe Wasserhaushaltsgesetz und Hessisches Wassergesetz).

9 Verwendung von Recyclingmaterial
Bei Verwendung von Recyclingmaterial ist vor dessen Einbau die zuständige Behörde mindestens vier 
Wochen vorher zu informieren.

10 Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried
Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried. Im 
Rahmen dieser wasserwirtschaftlichen Planung ist mit großflächigen Grundwasseraufspiegelungen zu 
rechnen, die bei einer künftigen Bebauung zu berücksichtigen sind. Im Einzelnen sind die Vorgaben 
des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried (Staatsanzeiger für das Land Hessen 
21/1999, S. 1659 und 31/2006, S. 1704) zu beachten. 

11 Wasserschutzgebiet, Zone III
Der Geltungsbereich liegt vollständig innerhalb des mit „Verordnung zum Schutze der Trinkwasser- 
gewinnungsanlagen der Stadtwerke Langen GmbH“ amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiets, Zone 
III - weitere Schutzzone (Verordnung vom 05.11.1979, Staatsanzeiger für das Land Hessen 48/1979, 
S. 2273). Die Ge- und Verbote der Verordnung sind zu beachten.

12 Bauwerksabdichtung/Bauwerksschutz
Zur Vermeidung von Setzrissschäden bzw. Vernässungsschäden sind die Grundwasserflurabstände zu 
berücksichtigen. Es wird empfohlen, die Kellergeschosse zum Schutz vor drückendem Wasser 
wasserdicht auszubilden.

13 Schutzvorkehrungen im Umfeld von Bahnanlagen
Abstimmung bei Baumaßnahmen
Alle Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke müssen mit der DB Netz AG abgestimmt werden. Sollten 
Bauanträge im vereinfachten Genehmigungsverfahren geprüft werden, ist der Bauherr darauf 
hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgen muss. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein privates Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn es 
neben den Vorschriften des allgemeinen (Landes-)Baurechts auch sonstige öffentliche Vorschriften 
(z.B. solche des Eisenbahnrechts) einhält und die öffentliche Sicherheit eben auch die des Eisenbahn- 
verkehrs - nicht gefährdet wird. 
Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind zur Stellungnahme der DB 
Netz AG vorzulegen. Weitere Bedingungen und Auflagen werden vorbehalten.

Oberleitung
Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Oberleitungsanlagen. Es wird ausdrücklich auf die 
Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung und die hiergegen einzuhaltenden 
einschlägigen Bestimmungen hingewiesen. 
Die Erdoberkante um die Oberleitungsmastfundamente darf im Umkreis von 5,0 m nicht verändert 
werden. 
Der Mindestabstand von Bauwerken zu den bahneigenen 15/20 kV-Speiseleitungen und zu Ober- 
leitungsmastfundamenten muss jeweils mindestens 5,0 m betragen.
Für Instandsetzungsarbeiten muss ein Arbeitsraum von 1,50 m um die Oberleitungsmaste freigehalten 
werden.

Photovoltaikanlagen
Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage 
keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen 
der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass die Lärm- 
emissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflexionseffekte erhöht werden.

Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen
Bei Planung von Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatz- 
beleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat 
der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und 
Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das 
Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder 
herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicherzustellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. 
dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Einfriedung
Im Bereich der P+R-Anlage ist der Bauherr angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit und auch im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen 
und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von 
Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. 
Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und 
gegebenenfalls zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner 
Rechtsnachfolger. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

traßen, Parkflächen und Zufahrten in direkter Angrenzung zu Bahnanlagen
Zwischen Schienenweg und anderen Verkehrswegen (Straßen, Zufahrten, Parkplätze sowie Geh- und 
Radwege etc.) sind Mindestabstände und Schutzmaßnahmen erforderlich. Ein Abrollen zum Bahn- 
gelände hin ist durch geeignete Schutzmaßnahmen sicher zu verhindern. Die Schutzmaßnahmen sind 
in Abhängigkeit der Örtlichkeit festzulegen und ggf. mit Blendschutz zu planen.

Vorhandene Kabel und Leitungen / Sicherung von Bahnanlagen und Leitungen
Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit 
mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden 
muss. Dies gilt auch für benachbarte Fremdflächen.
Eine Anfrage für eine Kabel- und Leitungsermittlung für den Geltungsbereich ist rechtzeitig  ca. acht 
Wochen vor Baubeginn  an die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien zu richten.

Bepflanzung von Grundstücken zur Gleisseite
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den 
Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die 
DB Konzernrichtlinie (Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle" zu beachten. 
Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in 
die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u. a.) 
ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der 
Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahn- 
betriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder 
beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung 
auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. 
Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe 
kann nicht zugestimmt werden. 
Die Vorflutverhältnisse dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, Erdaushub etc. nicht 
verändert werden.

Immissionen
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere 
Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beein- 
flussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen 
können. In unmittelbarer Nähe von elektrifizierten Bahnstrecken oder Bahnstromleitungen ist mit der 
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische 
Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutz- 
vorkehrungen zu sorgen. 
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Stadt 
oder einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. 
vorzunehmen.

Funknetzbeeinflussung
Da Baumaßnahmen in der Nähe von Bahnanlagen den GSM-R-Funk der DB Netz AG beeinflussen 
könnten, ist die Funknetzplanung der DB Netz AG zu beteiligen.

14 Bodendenkmäler 
Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegen-stände, z. B. 
Scherben, Steingeräte, Skelettreste, sind nach § 21 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 
unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten 
und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). Bei sofortiger 
Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen. In diesen Fällen 
kann für die weitere Fortführung des Vorhabens aber eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach 
§ 16 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) erforderlich werden.

15 Kampfmittel 
Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich 
das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiete befindet. Vom 
Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. 

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen 
bis zu einer Tiefe von mind. 5,0 m durchgeführt wurden sind keine Kampfmittelräummaßnahmen 
notwendig.

Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn 
der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücks- 
flächen bis in einer Tiefe von 5,0 m (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende 
Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen.

Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wegen Auffüllungen, Versiegelungen oder 
sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittelräum- 
maßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich.

Soweit im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist 
der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. Die „Allgemeinen Bestimmungen für die 
Kampfmittelräumung im Land Hessen" sind zu beachten.

16 Satzungen der Stadt Langen 
Die Satzungen der Stadt Langen sind zu beachten.

17 DIN-Normen 
Die DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Bezug genommen 
wird, sind beim Fachdienst 13 „Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung“ der Stadt Langen, Südliche 
Ringstraße 80 in 63225 Langen, einzusehen. 

E PFLANZENEMPFEHLUNGSLISTE
Alle Bepflanzungen sind gemäß DIN 18916 und DIN 18917 fachgerecht durchzuführen, gemäß DIN 
18919 zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die FLL-Richtlinie "Empfehlungen für Baumpflanzungen", 
Teil 1, ist zu beachten. Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b 
BauGB.
Die Artenauswahl für Gehölzpflanzungen (außerhalb des Straßenraums) soll standortgerecht und 
naturraumtypisch sein.

1 Auswahlliste A - Heimische Bäume
Die mit einem „K“ gekennzeichneten Arten werden als besonders klimaveränderungstolerante Bäume 
für die Verwendung als Straßenbäume empfohlen. 
Nicht heimische Arten sind mit „*“ gekennzeichnet.

1.1Bäume über 20 m Wuchshöhe (1. Ordnung)
Straßenbäume (K = Klimatolerante Bäume)

Festsetzungen Teil II: Textliche Festsetzungen
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Verfahrensübersicht
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in
Form einer öffentlichen Auslegung

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Auslegungsbeschluss

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB, mit Schreiben

Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4a Abs. 3 BauGB

Erneute öffentliche, verkürzte und beschränkte Auslegung des geänderten Entwurfs des 
Bebauungsplans gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4a Abs. 3 BauGB

Erneute Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans (verkürzt) gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB sowie § 4a Abs. 3 BauGB

Prüfung und Entscheidung über die fristgemäß eingegangenen
Stellungnahmen und Beschluss des Bebauungsplans gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung durch die Stadtverordnetenver-
sammlung

Ausfertigung

am 17.05.2018

am 25.05.2018

am 10.08.2018

vom 17.08.2018  bis 14.09.2018

vom 17.08.2018  bis 14.09.2018

am 23.05.2019

am 31.05.2019

vom 11.06.2019  bis 12.07.2019

vom 11.06.2019  bis 12.07.2019

am 29.11.2019

vom 09.12.2019  bis 20.12.2019

vom 09.12.2019      bis 20.12.2019

am 25.06.2020

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 3.11.2017 (BGBl. I S.3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1057)

Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 28.05.2018 (GVBl. S.198)

Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches i.d.F. vom 17.04.2007 
(GVBl. I S.259), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.06.2018 (GVBl. S.258)

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert 
durch Art. Artikel2 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S.291)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S.2542), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S.706) 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) i.d.F. 
vom 20.12.2010 (GVBl. I S.629), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 28.05.2018 
(GVBl. S.184)

Hessisches Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S.548), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl. S.366)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz  WHG) i.d.F. vom 
31.Juli 2009 (BGBI I S.2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018
(BGBl. I S.2254)

Bundes-Immissionsschutzgesetz i. d. F. der vom 17.05.2013 (BGBl. I S.1274), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.04.2019 (BGBl. I S.432)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. vom 24.02.2010 (BGBl. I 
S.94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBl. I S.2513)

Hessisches Denkmalschutzgesetz (DSchG) i.d.F. vom 28.11.2016 (GVBl. S.211)
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